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▶▶ Vertretung
Wie bleibt eine Gbr handlungsfähig?

| Für eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist grundsätzlich kein Notge-
schäftsführer zu bestellen. |

Häufig geraten Mitglieder einer GbR in Streit. Hier fragt es sich, wie die Gesell-
schaft in ihrer Stellung als Schuldner oder Gläubiger geführt wird. Das ist etwa 
für die Frage wichtig, wem zuzustellen ist oder wer im Mahnbescheidsantrag 
als Vertreter der Gesellschaft zu benennen ist. Der BGH lehnt hier die Bestel-
lung eines Notgeschäftsführers nach § 29 BGB ab (23.9.14, II ZB 4/14, Abruf-Nr. 
172725). Unmittelbar sei die Norm nur auf juristische Personen anwendbar, für 
eine analoge Anwendung fehle es an einer Regelungslücke. Der Wegfall des 
(einzigen) geschäftsführungsberechtigten Gesellschafters durch Tod führt zur 
Gesamtgeschäftsführungsbefugnis der verbliebenen Gesellschafter (§ 709 
Abs. 1 BGB). Bei Entziehung der Geschäftsführungsbefugnis oder Amtsnieder-
legung gilt Entsprechendes. Gegebenenfalls bleibt es bei der Geschäftsfüh-
rungsbefugnis der übrigen geschäftsführungsbefugten Gesellschafter.
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Abruf-nr. 172725

▶▶ Sicherheiten
eigentümerwechsel beeinträchtigt Vermieterpfandrecht nicht

| Dafür, ob eine in die Mieträume eingebrachte Sache dem Vermieterpfand-
recht des Erwerbers nach § 562 BGB unterfällt, kommt es auf den Zeitpunkt 
der Einbringung der Sache in die Mieträume an. Eine Sicherungsübereig-
nung der Sache im Zeitraum nach ihrer Einbringung und vor einem veräu-
ßerungsbedingten Vermieterwechsel verhindert daher nicht, dass das Ver-
mieterpfandrecht des Erwerbers die Sache erfasst. |

Der BGH (15.10.14, XII ZR 163/12, Abruf-Nr. 173164) beantwortet damit die wich-
tige Frage nach der Sicherheit des Vermieters als Gläubiger für die Mietzins-
zahlungen des Schuldners, wenn der aktuelle Gläubiger die Mieträume er-
worben und die Mietverhältnisse an ihn nur nach § 566 BGB übergegangen 
sind. Er partizipiert fortgesetzt an dem früher begründeten Vermieterpfand-
recht. Neben dem Vermieterpfandrecht des Veräußerers – d.h. des Verkäu-
fers –, das dessen Forderungen aus dem Mietverhältnis sichert, entsteht ein 
eigenständiges Vermieterpfandrecht des Erwerbers. Die beiden Vermieter-
pfandrechte erfassen dieselben Sachen und stehen im gleichen Rang.
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Abruf-nr. 173164

▶▶ Bauvertrag
An offensichtlichen fehlern muss sich niemand festhalten lassen

| Die Erteilung des Zuschlags auf ein von einem Kalkulationsirrtum beein-
flusstes Angebot kann einen Verstoß gegen die Pflicht zur Rücksichtnahme 
auf die Interessen des betreffenden Bieters darstellen. Die Schwelle zu einem 
solchen Pflichtenverstoß ist überschritten, wenn dem Bieter aus Sicht  
eines verständigen Auftraggebers bei wirtschaftlicher Betrachtung schlech-
terdings nicht mehr angesonnen werden kann, sich mit dem irrig kalkulier-
ten Preis als einer auch nur annähernd äquivalenten Gegenleistung für die 
zu erbringende Bau-, Liefer- oder Dienstleistung zu begnügen. |


